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Artikel 13
Inhalt und Form des Rechtshilfeersuchens

(1) Ein Rechtshilfeersuchen muß folgende Angaben ent
halten:

1-. die Bezeichnung des ersuchenden Organs;
2. die Bezeichnung des ersuchten Justizorgans;
3. die Bezeichnung der Sache, in der um Rechtshilfe ersucht 

wird;
4. Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum und -ort, 

Staatsbürgerschaft, Tätigkeit, Wohnsitz oder Aufenthalt 
der Prozeßparteien, Beschuldigten, Angeklagten, Ver
urteilten, Geschädigten, Zeugen und gegebenenfalls an
derer Personen — soweit erforderlich, die Vor- und 
Familiennamen, Geburtsdatum und -ort der Eltern;

5. Vor- und Familiennamen sowie Anschrift der Vertreter.

(2) Ein Ersuchen um Zustellung von Schriftstücken muß 
neben den Angaben nach Absatz 1 die genaue Anschrift des 
Empfängers und die Bezeichnung der zuzustellenden Schrift
stücke enthalten.

(3) Ein Ersuchen um Durchführung einzelner Prozeßhand
lungen muß weiter enthalten: Tatsachen, über die Beweis 
erhoben werden soll oder Handlungen, die vorgenommen 
werden sollen, den Sachverhalt, soweit das notwendig ist, 
und in Strafsachen auch die Beschreibung der tatsächlichen 
Umstände der begangenen Straftat und ihre juristische 
Qualifikation.

(4) Das Rechtshilfeersuchen muß unterschrieben und mit 
einem Siegel des ersuchenden Organs versehen sein.

(5) Die Justizorgane der Vertragsstaaten verwenden bei 
Ersuchen um Rechtshilfe zweisprachige Formulare, deren 
Muster die Vertragsstaaten untereinander austauschen.

Erledigung der Rechtshilfeersuchen
Artikel 14

Bei der Durchführung der Rechtshilfe wendet das ersuchte 
Justizorgan die innerstaatlichen Rechtsvorschriften an. Das 
ersuchte Justizorgan wendet auf Verlangen des ersuchenden 
Organs hinsichtlich der Art und der Form der Erledigung die 
Verfahrensvorschriften des Vertragsstaates des ersuchenden 
Organs an, soweit die Anwendung nicht den Grundprinzipien 
der Rechtsordnung des Vertragsstaates des ersuchten Justiz
organs widerspricht.

Artikel 15
(1) Ist das ersuchte Justizorgan für die Erledigung des 

Rechtshilfeersuchens unzuständig, gibt es das Rechtshilfe
ersuchen an das zuständige Justizorgan weiter und infor
miert darüber das ersuchende Organ.

(2) Das ersuchte Justizorgan teilt auf Verlangen dem 
ersuchenden Organ rechtzeitig den Zeitpunkt und den Ort 
der Erledigung des Rechtshilfeersuchens mit.

(2) Ist die im Rechtshilfeersuchen bezeichnete Person unter 
der angegebenen Anschrift nicht auffindbar, trifft das er
suchte Justizorgan nach den innerstaatlichen Rechtsvorschrif
ten die notwendigen Maßnahmen zur Feststellung der An
schrift.

(4) Ist dem ersuchten Justizorgan die Erledigung des 
Rechtshilfeersuchens nicht möglich, sendet es dem ersuchen
den Organ die Schriftstücke unter Angabe der Gründe 
zurück.

Artikel 16 
Zustellung von Schriftstücken

(1) Alle Schriftstücke in Verfahren mit Prozeßbeteiligten, 
die sich im Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates auf
halten, sind nach den Bestimmungen der Artikel 13, 14, 15 
zuzustellen.

(2) Ist das zuzustellende Schriftstück nicht in der Sprache 
des Vertragsstaates des ersuchten Justizorgans abgefaßt und 
ist ihm keine beglaubigte Übersetzung beigefügt, übergibt 
das ersuchte Justizorgan das Schriftstück dem Empfänger
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nur dann, wenn er bereit ist, es anzunehmen. Im Falle der 
Nichtannahme gilt die Zustellung als nicht bewirkt.

Artikel 17 
Zustellungsnachweis

Der Nachweis der Zustellung erfolgt entweder durch eine 
Empfangsbescheinigung, die den Ort und das Datum der Zu
stellung, die Unterschrift des Empfängers und des Zustellers 
sowie das Siegel des ersuchten Justizorgans enthält öder 
durch ein Protokoll dieses Organs, in der Form, Ort und Zeit
punkt der Zustellung des Schriftstückes sowie die Unter
schrift des Empfängers enthalten sind.

Artikel 18 
Befugnisse der diplomatischen Mission 

oder konsularischen Vertretung
(1) Die Vertragsstaaten sind berechtigt, Schriftstücke an 

eigene Staatsbürger, die sich im Hoheitsgebiet des anderen 
Vertragsstaates aufhalten, durch ihre diplomatische Mission 
oder konsularische Vertretung zuzustellen.

(2) Die Vertragsstaaten sind berechtigt, Vernehmungen 
eigener Staatsbürger, die sich im Hoheitsgebiet des anderen 
Vertragsstaates aufhalten, durch ihre diplomatische Mission 
oder konsularische Vertretung vornehmen zu lassen.

(3) In den unter Absatz 1 und 2 aufgeführten Fällen dürfen 
Zwangsmaßnahmen weder angewendet noch angedroht 
werden.

Artikel 19
Freies Geleit für Zeugen und Sachverständige

(1) Ein Zeuge oder Sachverständiger, welche Staatsbürger
schaft er auch besitzt, der auf eine ihm durch das ersuchte 
Justizorgan zugestellte Ladung vor dem Justizorgan des 
ersuchenden Vertragsstaates in Zivil-, Familien- oder Straf
sachen erscheint, darf im Hoheitsgebiet dieses Staates wegen 
einer Rechtsverletzung, die vor Überschreiten der Staats
grenze des ersuchenden Vertragsstaates begangen wurde, 
nicht verfolgt, in Haft genommen oder einer Bestrafung 
zugeführt werden. Ebenso dürfen diese Personen nicht im 
Zusammenhang mit ihren Zeugenaussagen oder ihren Sach
verständigengutachten sowie nicht wegen der Strafsache, die 
den Gegenstand des Verfahrens bildet, zur Verantwortung 
gezogen, in Haft genommen oder einer Bestrafung zugeführt 
werden.

(2) Ein Zeuge oder Sachverständiger verliert den unter 
Absatz 1 vorgesehenen Schutz, wenn er trotz vorhandener 
Möglichkeit das Hoheitsgebiet des Vertragsstaates des er
suchenden Justizorgans nicht binnen 7 Tagen, von dem Tage 
an gerechnet, an dem ihm mitgeteilt wurde, daß seine An
wesenheit nicht mehr erforderlich ist, verlassen hat. In diese 
Frist wird die Zeit nicht eingerechnet, während der der Zeuge 
oder Sachverständige dieses Hoheitsgebiet auf Grund nicht 
von ihm abhängender Umstände nicht verlassen konnte.

(3) Die Ladung eines Zeugen oder Sachverständigen darf 
keine Androhung von Zwangsmaßnahmen für den Fall ent
halten, daß der Ladung nicht Folge geleistet wird.

Artikel 20
Kostenerstattung für Zeugen und Sachverständige

Die in Artikel 19 genannten Personen haben Anspruch auf 
Erstattung ihrer Reise- und Aufenthaltskosten und ihres 
Lohnausfalls; Sachverständige haben auch Anspruch auf ein 
Gutachterhonorar. In der Ladung ist anzugeben, welche Ver
gütung die geladene Person z.u erhalten hat; auf ihren Antrag 
zahlt das ersuchende Justizorgan einen Vorschuß zur Deckung 
der betreffenden Kosten.

• Artikel 21
Zeitweilige Uberstellung von Zeugen

Wird eine Person, die sich im Hoheitsgebiet des einen Ver
tragsstaates in Haft befindet, von einem Justizorgan des 
änderen Vertragsstaates als Zeuge geladen, kann sie unter 
der Voraussetzung, daß sie in Haft gehalten und nach der 
Vernehmung unverzüglich dem Vertragsstaat des ersuchten 
Justizorgans zurückgeführt wird, zeitweilig überstellt 
werden.


